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Regeste

Wann sind Dritte beizuladen? (Erw. 11c) Eine Drittperson ist nicht beizuladen, wenn sie
von den Beschwerdeanträgen nicht betroffen ist und eine Begründung dafür fehlt
anzunehmen, dass die beschwerdeführende Partei ihr gegenüber Regressansprüche geltend
machen könnte, die gegen den Einwand der schlechten Prozessführung abzusichern sind.
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